
R e c h t s p r e c h u n g

I. Geriditskritik
§ 4 StPO.
Gerichtskritik an einem mit einer offensichtlich un

begründeten Berufung angefochtenen Urteil des KrG 
in F.

BG Cottbus, Beschl. vom 20. April 1953 — 3 NDs 
44/53.

In der Strafsache gegen T. und U. wegen Verbrechens gegen 
das VESchG mußte die gegen das Urteil der Strafkammer 
des Kreisgerichts eingelegte Berufung als offensichtlich unbe
gründet verworfen werden. Der III. Strafsenat des Bezirks
gerichts in Cottbus übt daher gemäß § 4 StPO Kritik an 
festgestellten Mängeln und Gesetzesverletzungen bei der 
Durchführung des Verfahrens vor der Strafkammer des 
Kreisgerichts P.

Die Überprüfung der Akte auf Grund der eingelegten 
Berufung ergab die folgenden Mängel und Gesetzes
verstöße:

1. Gemäß § 198 StPO sind die Namen der Richter, 
der Schöffen und des Staatsanwalts bekanntzugeben. 
Dies ist ausweislich der Sitzungsprotokolle vom 
30. Dezember 1952, 9. Januar 1953 und 20. Januar 1953 
in keinem Fall geschehen.

2. Im Verhandlungstermin am 30. Dezember 1952 ist 
auf die Anwesenheit eines Vertreters der Kreisstaats
anwaltschaft verzichtet worden. Im Hinblick darauf, 
daß es sich um ein Verfahren nach dem Gesetz zum 
Schutze des Volkseigentums handelt, ist aber die An
wesenheit eines Staatsanwalts als erforderlich anzu
sehen.

3. Gemäß Sitzungsprotokoll vom 30. Dezember 1952 
sind die Anklage und der Eröifnungsbeschluß hinsicht
lich T’s abgeändert worden, und zwar dahingehend, 
daß die strafbare Handlung ein Verbrechen nach § 1 
VESchG darstellt. Diese Formulierung ist offensichtlich 
unrichtig.

Es kann in diesem Falle nur auf die veränderte 
Rechtslage gemäß § 216 StPO hingewiesen werden. Das 
gleiche gilt für die Hauptverhandlung vom 9. Januar 
1953 hinsichtlich des Angeklagten U.

4. Gemäß § 198 Abs. 4 StPO ist vom Staatsanwalt 
der wesentliche Inhalt der Anklage vorzutragen. Dies 
ist ausweislich der Protokolle vom 9. Januar 1953 und
20. Januar 1953 nicht geschehen.

5. Die Belehrung der Zeugen hat einzeln, und zwar 
vor ihrer Vernehmung zu erfolgen (§ 50 StPO). Nach 
dem Verhandlungsprotokoll vom 20. Januar 1953 ist 
die Belehrung der Zeugen nach den Vorschriften der 
früher geltenden StPO vorgenommen worden. Dies 
ergibt sich insbesondere aus dem Hinweis auf § 68 der 
früher geltenden StPO. Bei Verwendung alter Vor
drucke sind also diese Vordrucke im Protokoll ent
sprechend zu berichtigen und können nicht schematisch 
übernommen werden.

6. Aus den Verhandlungsprotokollen ergibt sich nicht, 
welche Kammer des Kreisgerichts verhandelt hat. 
Richtig müßte es hier heißen: öffentliche Sitzung der 
Strafkammer des Kreisgerichts F.

7. In der Sache sind zwei Vertagungen erfolgt, von 
denen mindestens die vom 9. Januar 1953 hätte ver
mieden werden müssen. Auch der Angeklagte U. hätte 
bei gründlicher Überprüfung der Akte bereits in der 
Verhandlung vom 30. Dezember 1952 auf die veränderte 
Rechtslage hingewiesen werden können, so daß eine 
erneute Vertagung nicht erforderlich gewesen wäre.

Die mehrmalige Vertagung läßt erkennen, daß der 
verantwortliche Richter die Akten vor dem jeweiligen 
Termin nicht gründlich überprüft hat. Gerade im Hin
blick auf die damit verbundenen Kosten sind derartige 
Vertagungen unbedingt zu vermeiden.

8. Der Tenor des Urteils der Strafkammer hinsicht
lich des Angeklagten T. ist ebenfalls unrichtig. Er hätte 
richtig lauten müssen: „Der Angeklagte T. wird wegen 
Diebstahls von staatlichem Eigentum zu einer Zucht
hausstrafe von einem Jahr und 6 Monaten verurteilt.“ 
Eine besondere Erwähnung des § 242 StGB ist nicht 
angebracht.

9. Hinsichtlich des Angeklagten U. hat die Straf
kammer eine falsche rechtliche Würdigung der Hand
lungen des Angeklagten vorgenommen. Auch die 
Hehlerei stellt sich als ein Beiseiteschaffen von staat
lichem Eigentum dar. Es wäre hier zu prüfen gewesen, 
ob ein mehrfach begangenes Verbrechen gemäß § 2 
VESchG vorliegt (vgl. auch NJ 1953 S. 63). In diesem 
Falle hätte sich u. a. die Strafkammer für unzuständig 
erklären und die Sache an das Bezirksgericht verweisen 
müssen.

Aber auch bei der erfolgten Verurteilung des Ange
klagten nach § 259 StGB sowie nach § 1 VESchG hat 
die Strafkammer versäumt, für beide Straftaten Einzel
strafen auszuwerfen, aus denen gemäß § 74 StGB eine 
Gesamtstrafe zu bilden war. Dabei hätte auf eine 
höhere Strafe als 1 Jahr Zuchthaus erkannt werden 
müssen.

Da gegen das Urteil der Strafkammer nur von den 
Angeklagten Berufung eingelegt worden ist und eine 
höhere Verurteilung somit nicht erfolgen kann, hält 
es der Senat für erforderlich, die Stellung eines Kassa
tionsantrages anzuregen, da die Entscheidung der 
Strafkammer auf einer Verletzung des Gesetzes beruht.

A n m e r k u n g :
Daß die vorstehende Gerichtskritik Mängel zum 

Gegenstände hat, die mehr oder weniger ernste Kri
tik verdienen, kann nicht bezweifelt werden.

Zu Punkt 7 mag ergänzend darauf hingewiesen 
werden, daß unnötige Vertagungen nicht nur dem 
Prinzip den Beschleunigung der Strafsachen wider
sprechen, sondern auch vom Gesichtspunkt des Spar
samkeitsgebots unbedingt zu vermeiden sind, da jede 
Vertagung Kosten verursacht, eine unnötige Verta
gung also letzten Endes die Erfüllung der Finanz
pläne beeinträchigt.

Punkt 9 hätte selbstverständlich nicht Gegenstand 
einer besonderen Kritik sein dürfen, wenn der Senat 
in der Lage gewesen wäre, ein Sachurteil zu erlassen, 
denn hier werden ausschließlich Mängel behandelt, 
deren Kritik Aufgabe des Urteils ist. Es fragt sich, 
ob es nicht möglich gewesen wäre, diesen Teil der 
Kritik in den Beschluß aufzunehmen, der die Beru
fung als offensichtlich unbegründet verwarf. Wenn 
das nicht möglich war — was nur bei näherer Kennt
nis der Sache gesagt werden kann — war es gerecht
fertigt, die hier beanstandeten Mängel zum Gegen
stände einer Gerichtskritik zu machen.

Die Redaktion

II. Entscheidungen 
des Obersten Gerichts

Zivilrecht und Familienrecht
§§ 1591, 1593, 1601 ff. BGB.
Im Unterhaltsprozeß kann die Nichtehelichkeit eines 

nach § 1591 BGB ehelichen Kindes nur geltend gemacht 
werden, wenn sie rechtskräftig festgestellt ist.

OG, Urt. vom 23. März 1953 — 1 Zz 87/52.
Die Klägerin ist die am 18. Januar 1950 geborene Tochter der 

Frau St., deren Ehe mit dem Verklagten am 5. Juli 1941 ge
schlossen und am 11. April 1949 geschieden wurde.

Da sich der Verklagte geweigert hatte, Unterhalt für die 
Klägerin zu zahlen, erhob sie Klage mit dem Antrag, den Ver
klagten zur Zahlung einer Unterhaltsrente in Höhe von 35,— 
DM monatlich zu verurteilen. Der Verklagte beantragte Klage
abweisung mit der Begründung, daß sich die Mutter der Klä
gerin mit ihm darüber einig sei, daß er nicht der Erzeuger des 
Kindes sei.

Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Es vertritt bei 
dieser Entscheidung den Standpunkt, daß die in § 1591 Abs. 2 
BGB ausgesprochene Vermutung, wonach der Ehemann seiner 
Ehefrau während der gesetzlichen Empfängniszeit beigewohnt 
hat, nur dann Platz greifen könne, wenn die Zeugung durch 
den Ehemann zweifelhaft ist. Der festgestellte Sachverhalt 
lasse keinen Zweifel daran zu, daß der Verklagte nicht der 
Vater der Klägerin ist.

Der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Re
publik beantragt die Kassation des Urteils, da es auf einer 
Gesetzesverletzung beruhe.

Der Antrag mußte Erfolg haben.
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